Beschluss über die Festlegung der Verhaltens- und Mitarbeitsnoten in Klasse 7 und 8

In Klasse 7 und 8 müssen im Jahreszeugnis Noten für Verhalten und Mitarbeit erteilt werden.

In § 6 der Notenbildungsverordnung sind dazu folgende Bestimmungen ausgeführt:

Verhalten bezeichnet sowohl das Betragen im Allgemeinen als auch die Fähigkeit und tätige Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Mitarbeit bezieht sich vor allem auf den Arbeitswillen, der sich in Beiträgen zu den selbstständig oder gemeinsam mit anderen zu lösenden Aufgaben äußert.

Die Noten für Verhalten und Mitarbeit sollen durch Bemerkungen zum Lern-, Arbeits-, und Sozialverhalten des Schülers ergänzt werden, falls dies aus pädagogischen Gründen erforderlich ist.

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers besondere Anerkennung verdient.

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers den an ihn zu stellenden Erwartungen entspricht.

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers den an ihn zu stellenden Erwartungen im Ganzen ohne wesentliche Einschränkungen entspricht.

Die Note „unbefriedigend“ soll erteilt werden, wenn das Verhalten bzw. die Mitarbeit des Schülers den an ihn zu stellenden Erwartungen nicht entspricht.

Die Stufenkonferenz der Hauptschule hat am 18. Juni 2009 für die Festlegung der Verhaltens- und Mitarbeitsnoten folgenden Beschluss gefasst:

Für die Verhaltensnote sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

· Beachtung der bestehenden Regeln (Schul- und Hausordnung, Regeln des Zusammen-Arbeitens, individuelle Klassenregeln)

· Soziales Verhalten in der Klassen- und Schulgemeinschaft (Hilfsbereitschaft, Fairness, Rücksichtnahme und Toleranz, Konfliktlösungsfähigkeit).

Für die Mitarbeitsnote sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

· Lernbereitschaft

· Ausdauer

· Aufmerksamkeit

· Sorgfalt

· Fleiß 

· Mitwirkung im Unterricht

· Eigeninitiative

· Arbeitsbereitschaft in der Gruppe

· Hausaufgaben

Die Fachlehrer geben den Klassenlehrern jeweils vor der letzten Koop-Zeit im Schuljahr einen Notenvorschlag (ganze Note / keine Tendenz !!) ab. 

In der letzten Koop-Zeit werden dann die Verhaltens- und Mitarbeitsnoten in Klasse 7 und 8 besprochen und festgelegt. Der Klassenlehrer schlägt dazu der Klassenkonfe-renz auf Grund der erhaltenen Notenvorschläge die Endnote vor. 

Die Kriterien zur Festlegung der Verhaltens- und Mitarbeitsnoten werden am Schuljahresanfang den Schülern und den Eltern (1. Elternabend im Schuljahr) bekannt gegeben.

Steinach, den 18. Juni 2009                                      M. Mai - Rektor

